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1 Einleitung 

 
Ziel des Hygieneplanes ist es, Hygienegefährdungen in den einzelnen Bereichen zu identifizieren und Maß-

nahmen festzulegen, um die Ausbreitung von Krankheitskeimen zu verhindern und übertragbare Krankhei-

ten zu verhüten.  

Der Kontakt mit Personen, der Umgang mit Biostoffen und Lebensmitteln kann auch eine Erhöhung der 

Anzahl potentieller Krankheitskeime mit sich bringen. Dieses ist eine besondere Herausforderung für alle 

Mitarbeiter und ist bei den Tätigkeiten mit in Einklang zu bringen. 

Hygiene ist im engen Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz zu sehen, besonders hinsichtlich des Umgan-

ges mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, den zugehörigen Persönlichen Schutzausrüstungen und der 

Tätigkeiten.  

Gemäß Infektionsschutzgesetz trägt der Leiter die Verantwortung für die Sicherung der hygienischen An-

forderungen und nimmt die Verantwortung durch Anleitung und Kontrolle wahr. 

Der Hygieneplan ist für die tägliche Arbeit für alle leicht erreichbar auszulegen oder digital bereit zu stellen. 

Der zugehörige Reinigungs- und Desinfektionsplan als tabellarischer Auszug ist gut sichtbar auszuhängen. 

Der Hygieneplan ist mindestens einmal jährlich sowie bei Veränderungen der Bedingungen und bei Neu-

einstellung aktenkundig zu unterweisen und gilt als Leitlinien bei Hygienefragen im Seniorenheim.   

Der Hygieneplan ist als verbindliche Arbeitsanweisung anzusehen und ist in Eigenverantwortung von allen 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einzuhalten.  

 

 

 

             Datum      

                                                  Unterschrift 

 

 

 

2  Gefährdungsbeurteilung und Risikobewertung   

      Infektionsgefahr und Ausbreitung von Krankheiten besteht:  

 Durch Bakterien, Viren und Pilze, die über die Haut oder über die Schleimhäute von Mund, Nase 

oder Augen in die Blutbahn gelangen und schwerste Krankheiten verursachen können. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 Kontakt- und Schmierinfektionen bei ……………………………………………………………..                 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Durch Eindringen und Aufnehmen ………………………………………………………………..                            

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Durch Eindringen und Aufnehmen der Bakterien, Viren …………………………………………        

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Beim Umgang mit Biostoffen.  

Das Infektionsrisiko wird für Mitarbeiter und sich kurzzeitig aufhaltenden Personen allgemein als          

………………………………………………………………………………………………...  

Bei einer Pandemie wird das Infektionsrisiko als sehr hoch eingeschätzt.   

Zur Verhinderung und Minimierung des Infektionsrisikos sind nachfolgend aufgeführte Hygieneschutz-

maßnahmen, Verhaltensregeln, betriebliche Anweisungen und Hinweise von allen Mitarbeiter*innen             

einzuhalten.   

  



3 Basishygiene 
 

3.1 Hygieneanforderungen an Standort, Gebäude, Räume, Ausstattung  

 

Gebäude, Räume und Ausstattungen müssen der Heimmindestbauverordnung, den baurechtlichen Anforde-

rungen im jeweiligen Bundesland, den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzanforde-

rungen sowie den brandschutztechnischen Vorschriften und den Normen zur barrierefreien und 

körperbehinderten gerechten Gestaltung genügen. 

Insbesondere sind zu beachten:
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………bis Seite 43 


